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VERWALTUNGSGERICHT FREIBURG

Beschluss

InderVerwaltungsrechtssache

██████████████████ ████████

- Antragstellerin-
gegen

StadtFreiburg,

-Amt füröffentlicheOrdnung-,

vertretendurchden Oberbürgermeister,
Fehrenbachallee12,79106 Freiburg,Az:32.32.15

- Antragsgegnerin-

prozessbevollmächtigt:

██████████████████ ███ ██████
█████████████ ███████ ██████████████████████████

u

wegenVollzug des Verbraucherinformationsgesetzes,

hier:AntragaufvorläufigenRechtsschutz

hatdas VerwaltungsgerichtFreiburg-4.Kammer -durchden Vizepräsidentendes
VerwaltungsgerichtsAlbers,den RichterJansonunddieRichterinam Verwaltungsge-
richtBader

am 20.August 2019

beschlossen:

█ wirdzum Verfahrenbeigeladen.

DerAntragwirdabgelehnt.
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Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahmeder außergerichtli-
chen Kosten der Beigeladenen, die diese auf sich behält.

Der Streitwert wird auf 5.000,- EUR festgesetzt.

Gründe

Die Antragstellerin begehrt einstweiligen Rechtsschutz gegeneine Informationsweiter-

gabe nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG).

Die Antragstellerin betreibt das Cafe Legere in der Freiburger Innenstadt. Mit Email

über den Webservice „FragDenStaat.de“ vom 12.05.2019 beantragte die Beigeladene

bei der Antragsgegnerin die Herausgabe von Informationen über die letzten beiden

Betriebsüberprüfungen im genannten Cafe. Im Falle von Beanstandungen beantragte

sie die Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte.

Mit Schreiben vom 21.05.2019 teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin mit, dass

sie beabsichtige, Informationen zu Kontrollen am 17.01.2017 sowie am 27.09.2018

weiterzugeben. Ausweislich des Besuchsberichts hatte die Antragsgegnerin am

17.01.2017 festgestellt, dass im Thekenbereich eine Grundreinigung nötig sei, der Frit-

tierkorb in der Küche defekt sei und dass im Keller Lebensmittelbehälter sowie Reini-

gungsgeräte am Bodenstünden. Als Ergebnis hatte sie einen Verstoß der Betriebshy-

giene sowie Mängel beim Behandeln von Lebensmitteln im Sinne von Art. 4 Abs. 2

1.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004festgehalten. Am 27.09. hatte die

Antragsgegnerin Mäusekot im Bereich der Theke sowie im Bereich des Eingangs zur

Küche, eine beschädigte Silikonfuge im Bereich der Spülbecken sowie einen verunrei-

nigten Tisch hinter dem Ofenfestgestellt. Als Ergebnis hatte sie einen Verstoß gegen

das Erfordernis der hygienischenbetrieblichen Eigenkontrolle im Sinne vonArt. 5 Abs.

1 VO (EG) Nr. 852/2004 festgehalten. Einen Vermerk, dass die Mängelbeseitigt seien,

enthalten die Besuchsberichte nicht.

Mit Schreiben vom 04.06.2019 erhob die Antragstellerin Widerspruch gegendie beab-

sichtigte Informationsweitergabe und beantragte beim Verwaltungsgericht, dessen
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aufschiebende Wirkung anzuordnen.Sie trägt vor: Die Informationsweitergabe erfolge

zum Zweckder Weiterverbreitung auf der Internetplattform „FragDenStaat.de“ / „Topf

Secret‘. Eine solche quasi-staatliche Veröffentlichung lebensmittelrechtlicher Kontrol-

len sei jedoch spezialgesetzlich in $ 40 Abs. 1a LFGB geregelt. Das Verhalten der

Beigeladenensei rechtsmissbräuchlich; ein Informationsinteresse sei nicht zu erken-

nen. Die Antragsgegnerin beruft sich in ihrer Antragserwiderung vor allem auf den Er-

lass des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württem-

berg vom 01.04.2019, aus welchem hervorgehe, dass eine Weitergabe bzw. Verbrei-

tung von im Rahmeneiner Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz erhalte-

nen Informationennicht gesetzlich untersagtsei.

1. Die Beiladung erfolgt aufgrund $ 65 Abs. 2 VwGO. Demnachsind Dritte, die am

streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung auchihnen ge-

genübernur einheitlich ergehen kann, notwendig beizuladen.Dies ist dann der Fall,

wenn die Sachentscheidung nicht getroffen werden kann, ohne dass dadurch gleich-

zeitig unmittelbar und zwangsläufig Rechte desDritten gestaltet, bestätigt oder festge-

stellt, verändert oder aufgehoben werden (BVerwG, Beschl. v. 04.10.2012 -8B 92.11

-, Juris Rn. 18 m.w.N.). Da vorliegend die begehrte aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs nicht angeordnet werden könnte, ohne dass dadurch gleichzeitig die Rechte

der Beigeladenenverändert oder aufgehoben würden, kanndie Entscheidung auchihr

gegenübernureinheitlich ergehen. Durch die Beiladung wird die Sachentscheidung

gemäß 8 121 Satz 1 VwGO auch ihr gegenüber wirksam (vgl. VG Sigmaringen, Be-

schl. v. 18.04.2019 - 10 K 1068/19 -, juris Rn. 2; VG Würzburg, Beschl. v. 18.06.2019

-W8S 19.620-, juris Rn. 15; Beschl. v. 08.01.2018 - W 8 S 17.1396-, juris Rn. 15).

2. Der Antrag der Antragstellerin, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom

04.06.2019 gegen die Entscheidung der Antragsgegnerin vom 21.05.2019 anzuord-

nen, ist nach $ 80a Abs. 3 Satz 2, $ 80 Abs.5 Satz 1 Alt. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO

i.V.m. 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG statthaft und auch sonst zulässig. Denn der Widerspruch

hat kraft Gesetzes (8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG) keine aufschiebende Wirkung, da sich das

Informationsbegehren der Beigeladenen nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG richtet(vgl.
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VG Regensburg, Beschl. v. 27.05.2019 - RO5S 19.676 -, juris Rn. 25 ff.; VG Sigma-

ringen, Beschl. v. 08.07.2019 - 5 K 3162/19 -, juris Rn. 5 f.).

Die Antragstellerin ist auch analog $ 42 Abs. 2 VwGO antragsbefugt. Dies ergibt sich

zunächst einfachgesetzlich aus $ 3 Satz 1 Nr. 2 VIG, der ausdrücklich den Schutz

privater Belange vorsieht. Zudem kannsie sich wegender Veröffentlichung vonInfor-

mationen über Mängelin ihrem Betrieb auf eine mögliche Verletzung des Rechts auf

informationellen Selbstbestimmung sowie des Art. 12 Abs. 1 GG berufen (vgl. BVerfG,

Beschl. v. 21.03.2018 - 1 BvF 1/13 -, juris Rn. 25 ff.;, VG München, Beschl. v.

08.07.2019- M 32 SN 19.1346-, juris Rn. 30; VG Düsseldorf, Beschl. v. 07.06.2019 -

29 1226/19 -, juris Rn. 22 ff.;, VG Regensburg, Beschl. v. 27.05.2019-RO 5 S 19.676

-, Juris Rn. 28; VG Sigmaringen, Beschl. v. 18.04.2019.- 10 K 1068/19 -, juris Rn. 6:

VG Würzburg, Beschl. v. 08.01.2018 - W8S 17.1396 -, juris Rn. 21).

3. Der Antrag ist jedoch unbegründet. Denn dasöffentliche Vollzugsinteresse über-

wiegt das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin, zumal da die Auskunftserteilung

an die Beigeladene (wohl) rechtmäßigist.

a) Im Verfahren nach $ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO ist eine Abwägung zwischen dem

öffentlichen Vollzugsinteresse und dem privaten Interesse des Betroffenen an einer

vorläufigen Beibehaltung desfrüheren Zustandes vorzunehmen. Dabeiist regelmäßig

auf die Erfolgsaussichten des Hauptsacherechtsbehelfs - hier des Widerspruchs — ab-

zustellen. Nebendieser Frage kannin Fällen der Vorwegnahmeder Hauptsache unter

Umständenin besonderer Weise das Gewicht der dem Betroffenen durch den Sofort-

vollzug drohenden Nachteile zu berücksichtigen sein. Bei schweren und unzumutba-

ren Nachteilen kann die Anordnung des Sofortvollzugs entgegeneiner gesetzgeberi-

schen Entscheidung die aufschiebende Wirkung auszuschließen und trotz voraus-

sichtlicher Erfolglosigkeit des eingelegten Rechtsbehelfs unter dem Gesichtspunkt der

Gewährung effektiven Rechtsschutzes erforderlich sein. Das Verwaltungsgerichtist

gehalten, die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes jedenfalls dann auf eine einge-

hende Prüfung der Sach- und Rechtslage zu stützen, wenn diese Versagung zu

schweren und unzumutbaren Nachteilen führt (VGH Bad.-Württ., Beschl. v.

21.05.2019 -9 S 584/19 -, juris Rn. 8, VG Freiburg, Beschl. v. 30.04.2019 -4 K 168/19

-, Juris Rn. 8, jeweils im Kontext des $ 123 VwGO; VG Sigmaringen, Beschl. v.
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08.07.2019-5 K 3162/19 -, juris Rn. 9; VG Weimar, Beschl. v. 23.05.2019 - 8E 423/19

-, Juris Rn. 9).

Vorliegend könnten die durch den Sofortvollzug entstehenden Folgen für die Antrag-

stellerin — BekanntwerdenderInformationen überdie beidenletzten Betriebsüberprü-

fungen- tatsächlich nicht mehr rückgängig gemacht werden, sodass sich der Wider-

spruch bei Erfolglosigkeit des Eilrechtsschutzbegehrens zwangsläufig erledigte. Inso-

weit ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber selbst eine entsprechende

Abwägung derInteressen im Verbraucherinformationsgesetz zum Ausdruck gebracht

und dem Auskurftsinteresse des Privaten sowie den damit korrespondierendenöffent-

lichen Interessen an der Informationsfreiheit und der Marktfunktionalität grundsätzlich

Vorrang eingeräumt hat. Damit wird auch deutlich, dass der mit dem Informationsan-

spruch verfolgte Zweck über das persönliche Interesse an den herausverlangten Da-

ten erheblich hinausgeht. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung wurde vom

Gesetzgeber - aufgrund „erheblicherKritik“ in der Öffentlichkeit — für Einzelauskünfte

nach 8 2 Abs. 2 Nr. 1 VIG nachgeschärft, um Verzögerungen der Auskunftserteilung

durch Rechtsbehelfe betroffener Unternehmen einzudämmen(so BT-Drs. 17/7374,

S. 18). Der Gesetzgeberhielt das Interesse der Öffentlichkeit an einer schnellen Infor-

mation in Kenntnis der durch den Sofortvollzug entstehenden Folgen für betroffene

Unternehmen ausdrücklich für „überragend“, da nach einem längerenZeitraum die In-

formationen „weitgehend wertlos“ seien (ausführlich BT-Drs. 17/7374, S. 18). Ihm war

ausweislich der Erwägungenin der zitierten Gesetzentwurfsbegründung bewusst,

dass sich damit - wie in anderen Rechtsgebieten auch — der zu gewährleistende (ef-

fektive) Rechtsschutz allein in gerichtlichen Eilverfahren „abspielen“ soll, aber auch

kann (BT-Drs. 17/7374, S. 19). Durch die weiteren Regelungen in $ 5 Abs. 4 Satz 2

und 3 VIG hat der Gesetzgeber ebendies(flankierend) sichergestellt (vgl. hierzu eben-

falls VG Weimar, Beschl. v. 23.05.2019 - 8 E 423/19 -, juris, unter Verweis auf OVG

Berlin-Brandenbg., Beschl. v. 12.11.2012 - OVG 12 S 54.12 -, juris; VG Sigmaringen,

Beschl. v. 08.07.2019 - 5 K 3162/19 -, Juris Rn. 10; VG Düsseldorf, Beschl. v.

07.06.2019 - 29 L 1226/19 -, juris Rn. 82 f.; VG München,Beschl. v. 08.07.2019 - M

32 SN 19.1346 -, juris).
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b) Der Widerspruchist voraussichtlich zwar zulässig, aber unbegründet; denn der Be-

scheid vom 21.05.2019 erweist sich nach summarischer Prüfung als rechtmäßig, da

die Beigeladenen einen Anspruch auf die begehrte Informationserteilung hat.

aa) Nach dem vorliegend anwendbaren $ 2 Abs.1 Nr. 1 VIG (vgl. Bayer. VGH, Urt. v.

16.02.2017 - 20 BV15.2208 -, juris Rn. 26; VG München, Beschl. v. 08.07.2019 - M

32 SN 19.1346 -, juris Rn. 38 ff.) hat jeder Anspruchauffreien Zugang zu allen Daten

über von den zuständigenStellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von An-

forderungen, des Lebens- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktionssicher-

heitsgesetzes und unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze.

bb) Gegendie Verfassungsmäßigkeit und Unionsrechtskonformität dieser Vorschrift

bestehen nach derim Verfahren des Eilrechtsschutzes gebotenen summarischenPrü-

fung keine durchgreifenden Bedenken(vgl. Bayer. VGH, Urt. v. 16.02.2017 - 20 BV

15.2208 -, juris Rn. 58ff.).

cc) Die Beigeladeneist als natürliche Person anspruchsberechtigt (vgl. VG München,

Beschl. v. 08.07.2019-M 32 SN 19.1346-, juris Rn. 53). Ein besonderesInformations-

interesse ist — entgegen der Auffassung der Antragstellerin — nicht erforderlich (aus-

drücklich BT-Drs. 16/1408, S. 9; Bayer. VGH, Beschl. v. 06.07.2015 - 20 ZB 14.977 -,

juris Rn. 6; Urt. v. 16.02.2017 - 20 BV 15.2208-, juris Rn. 26). Vielmehr wird derjenige,

der den Anspruch geltend macht, als Sachwalter der Allgemeinheit tätig (Bayer. VGH,

Beschl. v. 06.07.2015 - 20 ZB 14.977 -, juris Rn. 11).

Die begehrten Informationen zu den letzten beiden Betriebsprüfungen und die Frage,

ob es dabei zu Beanstandungen kam, fallen auch in den sachlichen Anwendungsbe-

reich des Informationsanspruchs. Ein konkreter Produktbezug der Informationenist

ebenso wenig erforderlich (Bayer. VGH, Urt. v. 16.02.2017 - 20 BV 15.2208 -, juris Rn.

36 ff.; Heinicke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 173. EGL 2019, 8 2 VIG, Rn. 16

m.w.N.), wie dass eine zeitliche Begrenzung für den Informationsanspruch besteht,

sodass auch ältere Daten nicht mehr andauernder Abweichungen abgefragt werden

können (VG Würzburg, Beschl. v. 08.01.2018 - W 8 S 17.1396 -, juris Rn. 33; VG

Weimar, Beschl. v. 23.05.2019 - 8 E 423/19 -, juris Rn. 14). Da im Rahmendes 8 2
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VIG grundsätzlich ein Zugang zu „allen Daten“ besteht, kann bei einer begrenzten An-

frage, wie der vorliegenden,auch nicht von einem unbestimmten Ausforschungsantrag

ausgegangen werden(vgl. 8 4 Abs. 1 Satz 2 VIG).

Auch die Forderung, im Falle von Beanstandungendie entsprechenden Kontrollbe-

richte zu erhalten, ist von 8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG gedeckt (vgl. VG München,Beschl. v.

08.07.2019 - M 32 SN 19.1346 -, juris Rn. 48 ff.), wobei die Kammer davon ausgeht,

dass die Berichte, soweit sie Daten Dritter betreffen, gegebenenfalls in anonymisierter

Form herausgegebenwerden. Dennes handelt sich insoweit — was die Antragstellerin

auch nicht bestreitet — um Daten zufestgestellten nicht zulässigen Abweichungen von

Rechtsvorschriften, nämlich der VO (EG) Nr. 852/2004 und damit einem unmittelbar |

geltenden Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaft im Anwendungsbereich des Le-

bens- und Futtermittelgesetzbuches (Heinicke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht,

173. EGL 2019, 8 2 VIG, Rn. 19). So liegen nicht nur Abweichungenin einem natur-

wissenschaftlich-analytischen Sinne vor (sog. „Beanstandungen“), sondern diese hat

die Antragsgegnerin ausweislich der Kontrollberichte der erforderlichenjuristisch-wer-

tenden Einordnung unterzogen(vgl. BT-Drs. 17/7374, S. 15; VG Würzburg, Beschl. v.

08.01.2018- W8S 17.1396 -, juris Rn. 31; VG Sigmaringen, Beschl. v. 18.04.2019 -

10 K 1068/19 -, juris Rn. 15, m.w.N.; VG München, Beschl. v. 08.07.2019 - M 32 SN

19.1346 -, juris Rn. 52; Heinicke,in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 173. EGL 2019,

82 VIG, Rn. 24-26, m.w.N.). Auch die Abweichungenals solche hat die Antragstellerin

nicht in Zweifel gezogen, wobei der(weitgehend) voraussetzungslose Informationsan-

spruch des & 2 VIG schonnicht erfordert, dass die informationspflichtige Stelle die

inhaltliche Richtigkeit der begehrten Information überprüft hat (vgl. $ 6 Abs. 3 VIG;

BVermG,Beschl. v. 15.06.2015 - 7 B 22.14 -, juris Rn. 9) oder dass die Abweichung

erst festgestellt sei, wenn diesbezüglich ein bestandskräftiger Verwaltungsakt vorliege

(Bayer. VGH, Urt. v. 16.02.2017 - 20 BV 15.2208-, juris Rn. 48ff.; VG Sigmaringen,

Beschl. v. 08.07.2019 - 5 K 3162/19 -, juris Rn. 15; VG Düsseldorf, Beschl. v.

07.06.2019 - 29 L 1226/19 -, juris Rn. 52 ff.; zu 8 40 Abs. 1a LFGB ausdrücklich

BVerfG, Beschl. v. 21.03.2018 - 1 BVF 1/13 -, juris Rn. 42 ff.), dass das Bundesver-

waltungsgericht hinsichtlich der zuletzt genannten Frage die Revision zugelassenhat,

ändert an der Beurteilung der Kammernichts (BVerwG, Beschl. v. 29.09.2017 - 7 B

6.17, 7B6.17 [7 C 29.17] -, juris).
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dd) Ein Ausschluss- oder Beschränkungsgrund(8 3 VIG) ist nicht ersichtlich.

ee) Zudem lässt sich kein den Informationsanspruch ausschließender Rechtsmiss-

brauch der Beigeladenenerkennen(8 4 Abs. 4 VIG). Denn die Vorschrift schützt allein

das allgemeine Interesse an einer funktionierenden Verwaltung, gesteht der Antrag-

stellerin aber kein subjektives Abwehrrecht zu, eine sie betreffende Auskunftserteilung

zu verhindern (Bayer. VGH, Beschl. v. 06.07.2015 - 20 ZB 14.977-, juris Rn.7 ff.; Urt.

v. 16.02.2017 - 20 BV 15.2208 -, juris Rn. 32; Heinicke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmit-

telrecht, 173. EGL 2019, 8 2 VIG, Rn. 33; a.A. Grube/lmmel/Wallau, Verbraucherinfor-

mationsrecht, 2013, 84 Rn. 20 ff.).

ff) Andere Gründe, die trotz voraussichtlicher Rechtmäßigkeit des angegriffenen Be-

scheids dafür sprächen dem Aussetzungsinteresse der Antragstellerin den Vorzug zu

geben, sind nicht erkennbar.

Dass die Beigeladene die weitergegebenen Daten mit einiger Wahrscheinlichkeit im

Internet auf „FragDenStaat.de“ / „TopfSecret“ veröffentlichen möchte, ändert hieran

nichts. Es mag sein, dass eine solche Veröffentlichung einer ‚staatlichen Veröffentli-

chung jedenfalls nanekommt (so VG Hamburg, Beschl. v. 27.05.2019 - 20 934/19 -,

juris Rn. 25 ff.) und deshalb besonderen Anforderungenhinsichtlich der Verhältnismä-

Rigkeit unterliegt. Der hier einzig zu beurteilende Informationsanspruch nach 82 VIG

ist in seinem Regelungsgehalt jedoch auf die Herausgabe der entsprechenden Infor-

mationen an die Beigeladene begrenzt. Der Gesetzgeber hat — wie im allgemeineren

Informationsfreiheitsgesetz auch — gerade davon abgesehen, die (Weiter-)Verwen-

dung dererhaltenen Daten im Verbraucherinformationsgesetz zu regeln. Es erscheint

fernliegend, dass er sich in Kenntnis der vielfältigen Verbreitungsmöglichkeiten und

vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an solchen Informationen, der Mög-

lichkeit einer Veröffentlichung auch im Internet auf entsprechendenPlattformennicht

bewusst war. Ebenso wenig war er von Verfassungs wegen gehalten, insoweit öffent-

lich-rechtliche Regelungen zutreffen.

Im Übrigen erscheint es nicht als zwangsläufig, dass die Beigeladene die Informatio-

nentatsächlich veröffentlicht. Vielmehrist die Weitergabe der erlangten Informationen

— etwa an den Webservice „FrageDenStaat.de“ / „TopfSecret“ — eine eigenständige
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Veröffentlichungshandlung, gegendie sich die Antragstellerin ggf. auf dem Zivilrechts-

weg zur Wehrsetzen kann. Für die hier zu beantwortende Frage, ob die Daten über-

haupt an die Beigeladene als Privatperson herauszugebensind, ist deren Verwer-

tungsbefugnis nicht erheblich. Im Übrigen hat die Antragsgegnerin einer möglichen

Veröffentlichung durch die — entgegen dem ausgeübten Wahlrecht der Beigeladenen

nach $ 6 Abs. 1 Satz 2 VIG - erfolgende postalische Übersendung der Berichte, im

Rahmender gesetzlichen Möglichkeiten vorgebeugt und damit zugleich die Eigenstän-

digkeit der Veröffentlichungshandlung betont.

Auch 8 40 Abs. 1a LFGB sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung (vor allem

BVerfG, Beschl. v. 21.03.2018 - 1 BVF 1/13 -, juris), die nur auf staatliches Informa-

tionshandeln abstellt, vermag an dieser Rechtsauffassung nichts zu ändern, auch

wenn die Vorschrift in Folge der hierzu ergangenen Rechtsprechung anspruchsbe-

schränkende Modifikationen erfahren hat. Denn die Ansprüche unterscheidensich we-

‚sensmäßig: Während $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG den antragsgebundenen Anspruch eines

(jeden) Verbrauchersstatuiert, normiert $ 40 Abs. 1a LFGB eine unmittelbare staatli-

che Informationspflicht. Mit aktivem Informationshandeln wendet sich der Staat nicht

an einen einzelnen zuvorselbstinitiativ gewordenen Anspruchsteller, sondern analle

Marktteilnehmer und wirkt so unter Inanspruchnahme amtlicher Autorität direkt auf den

öffentlichen Kommunikationsprozessein. Das verschafft den übermittelten Informatio-

nen breite Beachtung undgesteigerte Wirkkraft auf das wettbewerbliche Verhalten der

Marktteilnehmer. Die Auswirkungen einer antragsgebundenen Informationsgewäh-

rung auf das Wettbewerbsgeschehenbleiben dahinter qualitativ und quantitativ weit

zurück. Eine Breitenwirkung vermögensie nur vermittelt durch VeröffentlichungenPri-

vater zu erzielen, denennicht die Autorität staatlicher Publikation eigen ist und gegen

die sich die betroffenen Unternehmenbeisorgfaltswidriger Verbreitung, namentlich im

Falle sachlicher Unrichtigkeit, zivilrechtlich zur Wehr setzen können (so BVerwG, Be-

schl. v. 15.06.2015 - 7 B 22.14 -, juris Rn. 12; vgl. Schoch, NJW 2010, 2241, 2246f.;

Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, Einl., Rn. 317: „zwei Säulen des Informationsfreiheits-

rechts“). Daran vermögenvorliegend auch der möglicherweise irreführende Name und

Internetauftritt des Webservice „FragDenStaat.de“ / „TopfSecret“ nichts zu ändern, da

für den mündigen und aufgeklärten Verbraucher ausreichend erkennbarsein dürfte,

dass es sich nicht um unmittelbare staatliche Informationen handelt. Daran ändert
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auchdie flächendeckende Erfragung und entsprechende Systematisierung der Infor-

mationen nach Auffassung der Kammernichts. Der Fall unterscheidet sich nämlich

nicht wesentlich von einer — möglicherweise unzulässigen — Veröffentlichung anderer

Verwaltungsvorgänge, von dem jemand etwa im RahmendesInformationsfreiheitsge-

setzes Kenntnis erlangt hat. Aufgrund der aufgezeigten Unterschiede zwischen an-

tragsgebundenerprivater und aktiver staatlicher Information lassen sich die An-

spruchsvoraussetzungen und Anforderungen (etwa Schweregrad der Verstöße und

zeitliche Begrenzung) an eine mögliche Veröffentlichung nicht ohne Weiteres übertra-

gen (vgl. VG München, Beschl. v. 08.07.2019 - M 32 SN 19.1346 -, juris Rn. 64). Der

Gesetzgeber war sich dieser Anspruchsparallelität bewusst, hat mit den beidenInfor-

mationsansprüchenallerdings eine Veränderung der gesamtenInformationskultur an-

gestrebt (vgl. BT-Drs. 17/7374, S. 14) und verfolgt mit seiner neueren Transparenzge-

setzgebung ein „Open Data“ Konzept (Schoch, IFG, 2. Aufl. 2016, Einl., Rn. 303

m.w.N.).

c) Die Kammersieht vor dem Hintergrund,der - bereits oben dargestellten — ausdrück-

lichen gesetzgeberischen Wertungen dem Informationsinteresse einen grundsätzli-

chen Vorrang einzuräumen, letztendlich keine Veranlassungdie Beantwortung dieser

Frage einem Hauptsacheverfahren vorzubehalten (anders etwa VG Regensburg, Be-

schl. v. 15.03.2019 - RN 5 S 19.189 -, juris Rn. 32; Beschl. v. 27.05.2019- RO5S

19.676 -, juris Rn. 34; VG Hamburg, Beschl. v. 27.05.2019 - 20 934/19 -, juris). Denn

schwere und unzumutbare Nachteile für die Antragstellerin, die ein abweichendesEr-

gebnis rechtfertigten, liegen nach Auffassung der Kammernicht vor, weil der durch die

Informationsweitergabe — nur an die Beigeladene — entstehende Eingriff in die (Grund-

) Rechte der Antragstellerin als nicht allzu schwerwiegendeinzustufenist. Dies folgt

auch daraus, dass die festgestellten Verstöße als eher geringfügig erscheinen und

angenommen werden kann, dass sie aufgrundihresalltäglichen Charakters zeitnah

beseitigt worden sind.

4. Die Kostenentscheidung folgt aus $ 154 Abs. 1 VwGO. Die Beigeladene hat aus

Billigkeitsgründenihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen, da sie keinen An-

trag gestellt und damit kein Kostenrisiko getragen hat ($ 154 Abs. 3 VwGO, 8 162

Abs. 3 VwGO). |
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5. Die Streitwertfestsetzung beruht auf 8 53 Abs. 2 Nr. 2 und $ 52 Abs. 2 GKG. In

Anlehnung an Nr. 25.2 und Nr. 1.5 Satz 2 des Streitwertkatalogs der Verwaltungsge-

richtsbarkeit 2013 ist dennoch der Auffangwert anzusetzen und von einer Reduzierung

des Betrags im Eilverfahren abzusehen, weil aufgrund der Vorwegnahmeder Haupt-

sache die Bedeutung des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens dem Hauptsachever-

fahren entspricht (vgl. VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 28.01.2013 - 9 S 2423/12 -, juris

Rn. 36; VG Freiburg, Beschl. v. 30.04.2019 - 4 K 168/19 -, juris Rn. 42).

Rechtsmittelbelehrung

Die Beiladung ist unanfechtbar (8 65 Abs. 4 Satz 3 VwGO).

Im Übrigen steht den Beteiligten gegen diese Entscheidung die Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg zu. Die Beschwerdeist beim Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburger-
‘straße 103, 79104 Freiburg, innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe derEntscheidung einzule-
gen.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die
Begründungist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wordenist, bei dem Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhebenist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Der Verwaltungsgerichtshof prüft nur die dargelegten
Gründe.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer in Prozesskostenhilfeverfahren,
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte,
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommensüber den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, und die in 8 67 Abs. 2 Satz 2 Nr.

3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden undjuristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben
gebildeten Zusammenschlüsse könnensich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt
oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oderjuristischer Personen
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnenzur Erfüllung ihreröffentlichen Aufgaben gebildeten
Zusammenschlüssevertreten lassen.

Wegender Beschwerdemöglichkeit gegen die Streitwertfestsetzung wird auf 8 68 Abs. 1 GKG verwie-
sen.

Albers Janson Bader

Beglaubidt:

  Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


